
Jugendschutzkonzept des  

Reit- und Fahrverein Nienberge-Schonebeck e.V. 

1. Einleitung

Der Reit- und Fahrverein Nienberge-Schonebeck e.V. versteht sich als ein Ort, an dem Kinder und 
Jugendliche ihre Freizeit in einem sicheren, fördernden und respektvollen Umfeld verbringen 
können. Der Schutz der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen hat dabei höchste Priorität. Das 
vorliegende Jugendschutzkonzept beschreibt die Grundsätze, Maßnahmen und Strukturen, mit 
denen wir Missbrauch, Gewalt und Vernachlässigung vorbeugen und im Ernstfall angemessen 
handeln.  

2. Grundsätze des Vereins

• Respekt und Wertschätzung: Wir gehen achtsam miteinander um und fördern eine Kultur des
Miteinanders.

• Schutzauftrag: Wir tragen Verantwortung für das Wohl von Kindern und Jugendlichen.

• Transparenz: Training, Ausflüge und Veranstaltungen finden in nachvollziehbaren und
überprüfbaren Strukturen statt.

• Partizipation: Kinder und Jugendliche werden altersgerecht in Entscheidungsprozesse
einbezogen.

• Null-Toleranz-Politik: Jegliche Form von Gewalt, Diskriminierung, Machtmissbrauch oder
Grenzverletzungen wird nicht geduldet.

3. Geltungsbereich

Dieses Konzept gilt für alle Mitglieder, insbesondere für:  

- die im Kinder- und Jugendbereich tätigen Personen

- Trainerinnen und Trainer

- Vorstandsmitglieder

- Helferinnen und Helfer bei Veranstaltungen



4. Präventionsmaßnahmen

• Erweitertes Führungszeugnis: Alle Trainerinnen und Trainer sowie die/ der jeweilige Jugend- 
und Sportwart-in legen alle fünf Jahre ein erweitertes Führungszeugnis vor.

• Verhaltenskodex: Alle genannten Personen verpflichten sich schriftlich auf einen
Verhaltenskodex, der respektvolle Sprache, klare körperliche Grenzen und eine professionelle
Nähe-Distanz Gestaltung regelt.

• Räumlichkeiten: Training und Betreuung erfolgen grundsätzlich in offenen, einsehbaren
Räumen oder auf frei zugänglichem Gelände.

5. Handlungskonzept bei Verdachtsfällen

• Wahrnehmen und dokumentieren: Auffälligkeiten oder Hinweise auf Kindeswohlgefährdung
werden ernst genommen und sorgfältig dokumentiert.

• Interne Meldung: Verdachtsfälle werden umgehend an eine benannte Kinderschutzbeauftragte
Person im Verein (s.u.) weitergeleitet.

• Externe Fachstellen: Bei begründetem Verdacht wird Kontakt zum örtlichen Jugendamt oder
spezialisierten Beratungsstellen aufgenommen.

• Schutzmaßnahmen: Der Schutz des Kindes oder Jugendlichen hat Vorrang. Gegebenenfalls
werden Personen bis zur Klärung von ihrer Tätigkeit entbunden.

6. Ansprechpartner

Als Ansprechpartner für Kinderschutz im Verein stehen:  

• die/ der jeweilige Sportwart-in

• die/ der jeweilige Jugendsprecher-in

zur Verfügung. 

Darüber hinaus kooperiert der Verein mit dem Jugendamt der Stadt Münster sowie mit 
Beratungsstellen für Kinder- und Jugendschutz. Es werden regelmäßig Präventionskurse besucht.  



7. Beteiligung von Kindern und Eltern

• Kinder und Jugendliche werden ermutigt, ihre Anliegen, Wünsche und Beschwerden zu
äußern.

• Eltern werden regelmäßig über das Jugendschutzkonzept informiert und in Veranstaltungen
eingebunden.

8. Umsetzung und Überprüfung

Dieses Jugendschutzkonzept wird jährlich im Rahmen einer Vorstandssitzung reflektiert und bei 
Bedarf angepasst. Alle Trainerinnen und Trainer sowie die/ der jeweilige Jugenschutz- und 
Sportwart-in verpflichten sich zur Anerkennung und Umsetzung dieses Konzeptes.  

9. Schlussbemerkung

Der Reit- und Fahrverein Nienberge-Schonebeck e.V. setzt sich aktiv für den Schutz und die 
Förderung von Kindern und Jugendlichen ein. Mit diesem Konzept schaffen wir klare 
Strukturen, um das Vertrauen von Eltern, Mitgliedern und insbesondere der jungen Reiterinnen 
und Reiter zu stärken und den Reitsport als Teamsport untereinander und mit unserem Partner 
Pferd zu fördern! 
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